
Das Präsidium des Landgerichts Hagen 

3204 Bd. 77 – 2 

 

 

3. Änderungsbeschluss 
zur Jahresgeschäftsverteilung 2024 

 

I. 

 

… 

 

II. 

 

Aus diesem Anlass beschließt das Präsidium: 

 

Den im Abschnitt C. I. 1. geregelten Zuständigkeiten der 1. Zivilkammer wird folgende 

Ziffer 8. angefügt: 

 

8. die Beschwerden in Vollstreckungsschutzverfahren im Sinne des § 765a 

ZPO, soweit dem Begehren nach Vollstreckungsschutz eine Zwangsräu-

mung zu Grunde liegt; 
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